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des Auszuges, setzt folgerichtigerweise Uebungen, das heifit Wieder-
holungskurse in der Landwehr dhnlich wie im Auszug voraus, denn
der Illusion, daB taktische Kurse der Offiziere ohne Truppen dafiir
geniigen wiirden, darf man sich nicht hingeben. Auszug und Land-
wehr miilten sich in die Zahl der vorzusehenden Wiederholungskurse
teilen, und da ein fiir beide Teile unzureichendes Mall davon nur eine
in Auszug und Landwehr gleichermafien unbrauchbare Armee ergibe
und iiberdies die Frage der Wiederholungskursbesténde dabei schwer
zu losen wire, widerstreitet eine solche Ldsung in hdchstem Malfle
dem Grundsatz der Sparsamkeit. Wir wiirden die heutigen Auslagen
fiir Wiederholungskurse nicht nur nicht verringern kénnen, sondern
wesentlich vermehren miissen.

Aus diesem Dilemma heraus fithrt doch woh! nur der von der
Landesverteidigungskommission vorgeschlagene Weg der Belieferung
der Landwehr durch Ausziiger-Kommandanten, die durch die Uebungs-
gelegenheiten des Auszuges in voller Tiichtigkeit erhalten sind. Aber
es ist wichtig und unerldBlich, daB diese Uebertretenden im Auszug
bis zu ihrem Uebertritt ein Kommando wirklich ausiiben. Nur als
tiberzihlige Zuschauer in den Wiederholungskursen des Auszuges
Mitgehende, hie und da ausnahmsweise und auf Kosten der ein-
geteilten Kommandanten ein Kommando Awusiibende, wie Genf sie
vorschligt und wie Freiburg sie irrtiimlicherweise als im Projekt
vorgesehen annimmt, konnen nicht als vollwertig und geniigend in
Uebung erhalten betrachtet werden. So bleibt wohl nur das vor-
geschlagene System des Nachriickens, das von der Kompagnie an in
alle Kommandostellen hinein Leute mit fortlaufend erhaltener
Dienstgewohnheit liefert, wenn auch fiir einen Teil im néchst-
niedrigeren Grade.

(SchluB folgt.)

Aus deutschen unverdffentlichten Dokumenten.

Von Helveticus verus.
(Fortsetzung.)

Der folgende Befehl 148t einen tiefen Blick bei greller Beleuch-
tung in die Zersetzung der Armee tun, die Mitte Oktober dort schon
einen ganz erheblichen Grad erreicht haben muf}, wenn ein derartiger
Befehl erlassen werden mufite. Der Befehl zeigt aber auch, dafl die
obere Fiithrung es nicht ermangeln lieB, mit aller Strenge gegen der-
artige Vergehen einzuschreiten, und dafl die in dieser Richtung vom
Feinde erhobenen Vorwiirfe nicht begriindet sind.
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(Druck.) *
Armee-Oberkommando 17.
Oberquartiermeister. A. H. Qu., den 17. Oktober 1918.
Abt. Ic Nr. 805 geh.
Geheim!

Betr.: Riickwiirtiges Gebiet.
Nicht in die vordere Linie mitnehmen!

Die kriegerischen und politischen Ereignisse fordern mehr denn je
straffste D1s21p11n und unbedingte Ordnung bei den Truppen und ihren
Bewegungen im riickwiirtigen Gebiet. Alle Dienststellen und Offiziere
miissen mit dubBerster Schirfe zur Erreichung dieses Zieles eingreifen.

Von besonderer Wichtigkeit sind folgende Anordnungen:

1. Pliinderungen durch die Truppe:

Es miissen die schirfsten MaBnahmen getroffen werden, daB bei

den Riickmirschen Pliinderungen durch die Truppen verhindert werden
(Hgr. Krprz. Rupprecht Q. Nr. 71229).
: Vor allem ist es Pficht aller Truppenfiihrer, ihre Leute auf dem
Marsche und im Quartier fest in der Hand zu -haben und durch Be-
lehrung und Strafe dahin zu wirken, daB Pliinderungen unter allen Um-
stinden unterbleiben.

Die Generalkommandos haben in ihren Gefechtsstreifen ihre Gen-
darmerie und StraBenpolizei dafiir einzusetzen und auf StraBen und in
Ortschaften vor allem die kleinen Verbéinde und die Versprengten ein-
gehend iiberwachen zu lassen.

Die Etappen-Inspektion hat aus den besten Leuten ihrer Land-
sturm-Formationen Polizeitruppen zu bilden und in allen gréBeren Orten
und in den vom Durchmarsch besonders beriihrten Gebieten, vor allem
zur Nachtzeit, scharfe Aufsicht zu iiben.

Sémtliche Etappen- und Ortskommandanten der Etappe und Truppe
sind personlich fiir Aufrechterhaltung der Ordnung in ihren Gebieten
verantwortlich.

Verfehlungen und VerstoBe, die {festgestellt werden, sind riick-
sichtslos zu bestrafen oder den vorgesetzten Dienststellen und dem A. O.
K. zur Meldung zu bringen. Festhalten der Schuldigen, bis Abholung
durch die Truppe erfolgt — nicht nur sich begniigen mit Feststellung des
Namens! Notigenfells von der Waffe Gebrauch machen! -

2. Verschleppung von Einrichtungsgegenstinden.

Wihrend des Schiitzengrabenkrieges war es notwendig geworden,
zur besseren Ausstattung der von der Truppe geschaffenen Unter-
kunft Mobiliar des Landes zu verwenden. Ein solches Bediirfnis liegt in
diesem Umfange nicht mehr vor, nachdem wir im allgemeinen aus der
zerstorten Zone in bewohnte Gebiete zuriickgegangen sind. Auf der’
Entente-Seite wird uns der Vorwurf gemacht, wir pliinderten das Land

- gsystematisch aus, ein Vorwurf, den wir auch dem Schein nach nicht auf
uns nehmen sollten. Es ist deshalb auf das Schirfste darauf zu achten,
.daB bei einer etwaigen weiteren riickgiingigen Bewegung eine Mit-
fiihrung von Mobiliar nur in beschrinkiestemm Umfange stattfindet, z. B.:
Tische und Stiihle fiir Schreibeinrichtungen, Schlafmatratzen. Die
~ Kolonnen und Etappenformationen sind eingehender Kontrolle za unter-
~werfen. Wo geboten, ist mit groBter Riicksichtslosigkeit einzuschreiten.
3 Die gleichen Dienststellen wie-in Ziffer 1 genannt, haben dafiir zu
- sorgen, daB die Verschleppung von Emnchtungsgegensthnden aller Art

in Zukunft unterbleibt. .

‘Etappen-Inspektion und die Ganeralkommandos nchten in 1hrem

Streifen an giinstigen hiufig wechselnden Stellen Sperren ein, an denen
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Wagen, die offensichtlich gegen den Befehl verstoflen, Mobiliar mitzu-
fiihren, entleert werden. Die verantwortlichen Vorgesetzten sind zu
bestrafen. Die Gegenstiinde sind sodann von den Ortskommandanturen
gesammelt dem Ortsvertreter gegen Quittung als Depot zu iibergeben.

3. Waffen in Hinden der belgischen Zivilbevélkerung.

Gemil Hgr. Kr. Rupprecht Q Nr. 71149 liegen Meldungen vor, nach
denen belgische Einwohner von deutschen Soldaten Waffen und Munition
zu hohen Preisen kaufen.

Durch einen derartigen Waffenhandel kann eine Gefihrdung
unserer riickwirtigen Einrichtungen eintreten, die dauernd im Auge be-
halten werden muB.

Die Truppe muBB den Verlust oder das Abhandenkommen von
Waffen und Munition scharf kontrollieren. Die Leute miissen nach-
driicklichst darauf hingewiesen werden, dal ein Zuriicklassen von Waffen
oder Munition aller Art in den Quartieren die schwersten Gefahren in
sich birgt, und daB dadurch sogar Zustidnde, wie sic zu Beginn des
Krieges in Belgien leider eingetreten sind, gerade jetzt, wo die nationale
Gesinnung der Belgier mit einer Besiegung der Deutschen rechnen zu
konnen glaubt, vielleicht aufs Neue hervorgerufen werden konnten.

Der Waffenhandel mull daher mit allen Mitteln unmoglich gemacht
werden.

Die Etappen-Inspektion hat hiezu vor allem ihre Feldgendarmerie
auf und vor den Bahnhiéfen, wo Urlauber und Versprengte in erster
Linie sich dieser verriiterischen Handlungsweise zu schulden kommen
lassen, einzusetzen.

Wer des Verkaufs oder verschuldeten Verlustes seiner Waffen und
Munition iiberfiihrt ist, ist strengstens zu bestrafen. Die geheime Feld-
polizei des A, O. K.'s. ist angewiesen, dem unerlaubten Waffenhandel
und Waffenschmuggel ein hesonderes Augenmerk zuzuwenden.

4. Unruhen unter der Bevdlkerung.
Etappen-Inspektion und Generalkommandos treffen in ihrem Ge-
biete Vorsorge, dal fiir den Fall eintretender Unruhen unter der Be-
volkerung sofort mit aller Strenge der Kriegsgesetze vorgegangen wird.
Der Oberbefehlshaber:
v. Mudra,
General der Infanterie.

Wie weit die Zersetzung und wie friihzeitig eine Lockerung der
Verbinde stattfand, zeigen die Meldungen iiber dénische, polnische
und elsal-lothringische Deserteure, gegen die schon im Friihjahre
1917 folgende Weisungen erlassen werden mulfiten: '

5.
Kriegsministerium. Berlin W. 66, den 9. 2. 17.
—ii— Leipzigerstr. 5.
Nr. 663/17. g. A 1.
geheim.

Eine Armee der Westfront meldet:

,Von einer Division wird besonders betont, dal sich die an sich
geringe Zahl der Ueberliufer nach wie vor in der Hauptsache aus Polen,
neuerdings aber aus schleswig-holsteinschen Dinen zusammensetzt. Be-
ziiglich dieser wird angenommen, daB in letzter Zeit in Nordschleswig
eine weitgehende verhetzende Titigkeit eingesetzt hat. So sind im No-
vember und Dezember 1916 bei dieser Division allein 6 Fille vor-
gekommen, daB nach Schleswig-Holstein beurlaubte Mannschaften
wiahrend dieser Zeit nach Dinemark entwichen sind.”
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Mit Riicksicht hierauf wird — unter Bezugnahme auf Ziffer 4 des
Erlasses vom 4. 11. 1916 Nr. 2702/10. 16. A 2 — ersucht, dinische Deutsche
nicht zu beurlauben. :

I V.
v. Meif.
: 6.
Kriegsministerium vom 18. 5. 1917 Nr. 14254/14. A. 1. Geheim.
Betr.: Verwendung der ElsaB-Lothringer.

I. Durch die an die beteiligten Stellen ergangenen Erlasse vom
13. 3. 1915 M. J. 3838/156. A. 1, 7. 9. 1916 M. J. 17993/15. A. 1 und 9. 10. 5.
M. J. 20661/15. A. 1 ist angeordnet worden, daB die ElsaB-Lothringer,
deren Unzuverlissigkeit gefihrlich erscheint, sowie solche Mannschaften,
die zwar nicht ElsaB-Lothringer sind, wegen ihrer geschiiftlichen oder
Familienbeziehungen zu Frankreich aber fiir unzuverldssig gehalten
werden, aus der Westfront zu entfernen und den stellvertretenden
Generalkommandos des 1., II., XVII. und XX. A. K. zu iiberweisen sind,
die den abgebenden Feldstellen auf Anfordern hierfiir Ersatz zu stellen
und dafiir zu sorgen haben, da8 die ElsaB-Lothringer usw. nur im QOsten
verwendet werden. .

Dieses Verfahren wird aufgehoben.

In Zukunft sind die unzuverlissigen ElsaB-Lothringer unmittelbar
den Armeen des Ostens im Aufmarschverfahren gegen altdeutsche und
polnische Mannschaften moglichst der gleichen Jahrginge zu iiberweisen,
und zwar von der 1. und 2. Armee der I%eeresgruppe Linsingen usw.

Soweit es sich um eine gréBere Anzahl von Mannschaften handelt.
ist der Austausch in Teiltransporten nach niherer Vereinbarung der be-

- teiligten Armee-Oberkommandos vorzunehmen. Um die Truppe nicht zu
lange zu schwiichen, sind die Transporte von beiden Seiten nach Méglichkeit
zu gleicher Zeit abzusenden. Die Armee-Oberkommandos des Ostens sorgen
dafiir, daf die ElsaB-Lothringer usw. moglichst gleichmiBig auf dic
unterstellten Truppen ihrer Waffengattung verteilt werden. Werden
Truppen des Ostheeres nach dem Westen verschoben, so sind siimtliche
bei 1hnen befindliche ElsaB-Lothringer durch Austausch mit der gleichen
Anzahl anderer Mannschafien herauszuziechen und auf die iibrigen
Truppen der betreffenden Armee zu verteilen.

II. Alle in der Heimat befindlichen ElsaB-Lothringer diirfen in
Zukunft nur noch den unier Abschnitt I bezeichneten Armeen des Ostens
als Ersatz iiberwiesen werden. Ihre Verwendung zur 'Ersatzgestellung
fiir den Westen und die Truppen der iibrigen Armeen des Osten, Siid-
ostens und des Balkans sowie fiir die Infanterie-Ersatztruppen Beverloo
und Warschau ist nicht mehr gestattet. Falls einzelne stellvertreiende
Generalkommandos fiir die unter Abschnitt I aufgefiihrten Ostarmeen
keinen Ersatz zu stellen haben, sind die bei ihnen vorhandenen oder
spiter in Zugang kommenden ElsaB-Lothringer dem néchstgelegenen
preuBischen stellvertretenden Generalkommando, das fiir eine Ersatz-
gestellung an diese Armeen in Frage kommt, zur Verfiigung zu stellen.
Das Nihere ist zwischen den beteiligten stellvertretenden General-
kommandos zu vereinbaren. Notigenfalls ist die Vermittlung des Kriegs-
ministeriums in Anspruch zu nehmen. gez. v. Stein.

DaB auch im Offizierskorps nicht alles mehr klappte, zeigt der
ErlaB desKriegsministers von Stein aus dem Jahre 1917, iiber schlechte
Behandlung der Mannschaften, diejenige des Oberkommandos in den
Marken, die sich gegen den Schleichhandel der Offiziere richten.
Dieser Befehl 1a8t doch schon ganz bedenkliche Auffassung im Offi-
zierskorps, ausgerechnet der Garde, za Tage treten. - Im Offizters-
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korps scheint also doch ein gewisses Nachlassen im PflichtbewuBtsein
geherrscht zu haben.

7.
Kriegsministerium Berlin, W. 66, den 21, Mai 17.

Nr. 4028/4. 17 C 1a

Zahlreiche zu meiner Kenntnis gelangte Klagen iiber schlechte Be-
handlung der Mannschaften veranlassen mich, die Aufmerksamkeit der
stellvertretenden kommandierenden Herren Generille hierauf zu lenken.
Welchen Standpunkt ich einnehme und jeder Offizier einnehmen mul.
habe ich 6ffentlich dargelegt. Ich kann einen Zustand, wie er bei manchem
Truppenteil zu bestehen scheint, nicht dulden und ersuche die betreffen-
den Stellen, unnachsichtlich einzugreifen und die Vorgesetzten, denen
eine strafbare Handlung zur Last fillt, zu bestrafen, unter Umstiinden
zur Verabschiedung einzugeben oder ihre Mobilmachungsbestimmungen
aufzuheben. Vor allem wird iiber schlechte Behandlung, besonders Be-
schimpfungen dlterer zum Kriegsdienst eingezogener Leute durch ganz
junge Offiziere sowie {iber mangelnde Fiirsorge geklagt. Viele Klagen
richten sich gegen die mangelhafte Zubereitung des FEssens. Es sei
durchaus moéglich mit den vorhandenen Lebensmitteln auszukommen, aber
die Zubereitung sei ungeniigend, da sich niemand darum kiimmere. Auch
die Klage, dafl Offiziere zu viel fiir sich selbst sorgen und Mannschaften
oft lediglich zum Nutzen und Frommen der ihnen vorgesetzten Offiziere
Verwendung finden, kehrt hidufig wicder. _

D zahlreichen vom Kriegsministerium herausgegebenen Erlasse
scheinen hiernach bei der Truppe nicht beachtet zu werden. Es muB
anders werden und zwar so schnell als moglich.

Ich sehe mich sonst gezwungen in anderer Weise einzugreifen.

Der Kriegminister
gez. v. Stein.
(Fortsetzung folgt.)

Bitte.

In den Tageszeitungen ist in einem Aufruf die Bitte ausge-
sprochen, notleidenden Ungarn-Kindern einen Aufenthalt in der
Schweiz zu ermdoglichen.

Indem ich mich auf die dortige Schilderung der Notlage be-
ziehe, mochte ich Kameraden, die hiezu in der Lage sind, dringend
bitten, sich der Offizierskinder anzunehmen.

Die Notlage ist in ungarischen Offizierskreisen vielleicht hérter,
als in andern Kreisen, gerade weil ihre Stellung und ihre Erziehung
den Offizieren nicht erlauben, von Wohltaten Gebrauch zu machen,
die andern ohne weiteres zufallen. Wird ihnen aber eine kamerad-
schaftliche Hand geboten, so werden sie dieselbe, fiir ihre Kinder,
dankbar ergreifen.

Deshalb wére es wiinschenswert, im nédchsten Zug eine Gruppe
von Offizierskindern zu bilden, die in Offiziersfamilien unterge-
bracht werden konnten.

Die Kinder treffen am 6. September in der Schweiz ein und
ihr Aufenthalt dauert bis Anfangs November.



	Aus deutschen unveröffentlichten Dokumenten (Fortsetzung)

